
LANDSCHAFTS- 
PFLEGEVERBAND  
MITTELFRANKEN e.V. 
 
Geschäftsführung durch  
den Bezirk Mittelfranken 
 
 
 
 
 

� DIENSTGEBÄUDE: 

Feuchtwanger Straße 38 
91522 Ansbach 

Telefon: 09 81/46 53-35 20 

Telefax: 09 81/46 53-35 35 

info@lpv-mfr.de 

www.lpv-mfr.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zustimmung zur Abwicklung von Landschaftspflegemaßnahmen 
 
 
...................................................................................................................... 
Name  
...................................................................................................................... 
Anschrift 
...................................................................................................................... 
Flurnr. / Gemarkung / Gemeinde 
 
...................................................................................................................... 
Flurnr. / Gemarkung / Gemeinde 
 

Hiermit stimme ich 

� als Eigentümer    � als Pächter / Nutzungsberechtigter 

zu, dass über den Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V. auf dem  
oben genannten Grundstück folgende landschaftspflegerische Maß-
nahmen durchgeführt werden: 
 

Pflanzung von Obstbäumen, Laubbäumen, Hecke, Feldgehölz 

 

Auflagen, die mit einer Förderung verbunden sind: 

Ich verpflichte mich, während der Zweckbindungsfrist von 10 Jahren 
folgende Festlegungen einzuhalten und diese Auflagen auch an mögliche 
andere Nutzer weiterzugeben. Bei Zuwiderhandlungen verpflichte ich 
mich, die erhaltenen Fördermittel in vollem Umfang zurückzuzahlen. 

1. Das Teil-Grundstück (s. beiliegende Karte) darf auf die Dauer von 
mindestens 10 Jahren keiner anderweitigen Nutzung zugeführt werden. 
Die Pflanzung muss in diesem Zeitraum erhalten werden. Hecken und 
Feldgehölze sind darüber hinaus durch das Bay. Naturschutzgesetz 
besonders geschützt. 

2. Das Teil-Grundstück darf nicht dauerhaft eingezäunt werden. 
Wildschutzzäune als Verbißschutz der Pflanzungen sind nach spätestens 
8 Jahren auf eigene Kosten zu entfernen. 

3. Es dürfen nur heimische Wildsträucher und Laubbäume sowie für 
extensiven Streuobstbau geeignete Sorten verwendet werden. 

4. Der Erziehungsschnitt der Bäume (je nach Sorte und Standort auf die 
Dauer von 3 bis 6 Jahren) sowie die in den ersten 5 Wuchsjahren 
erforderlichen Wässerungsmaßnahmen sind auf eigene Kosten 
durchzuführen. 

5. Bei allen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten, für eine entsprechende Unfallversicherung ist Sorge zu 
tragen. 

Im Falle einer erneuten Bezuschussung in den Folgejahren beginnt die 
Zweckbindungsfrist jeweils von neuem. 

 

 

...................................... .....................................................................  
Ort, Datum     Unterschrift 

  

 


